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 Rundschreiben 2016-02 

 

Notwendige Daten und Unterlagen zur Führung des Regulierungskontos 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum 30.06. eines Jahres sind gemäß § 28 Abs. 2 ARegV die zur Führung des Regu-

lierungskontos notwendigen Daten für das vorangegangene Kalenderjahr der Landes-

regulierungsbehörde Baden-Württemberg (LRegB) mitzuteilen. In den vergangenen 

Jahren hat sich gezeigt, dass die Unterlagen vermehrt nicht vollständig eingereicht 

wurden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten: 

 

1. Antragsform 

Die zur Führung des Regulierungskontos notwendigen Daten sind der LRegB mit 

dem „Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 2 ARegV“ mitzuteilen. Die Erhebungsbögen, 

jeweils für Strom und Gas, wurden auf dem Versorgerportal für Sie bereitgestellt. Die-

se können Sie unter der Rubrik „Hinweise & Erhebungsbögen“ herunterladen. 

(http://www.versorger-bw.de/versorger-in-baden-wuerttemberg/hinweise-

erhebungsboegen/downloads.html) 
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Die Erhebungsbögen sind der LRegB elektronisch als Excel-Datei (CD/DVD oder E-

Mail) und in Schriftform (ausgedruckter Form) mit den entsprechenden Nachweisen 

vorzulegen. 

 

Die Mitteilungspflicht gemäß § 28 Nr. 2 ARegV (Mitteilung der zur Führung des Regu-

lierungskontos notwendigen Daten) ist von allen Netzbetreibern zu erfüllen, unabhän-

gig davon, ob es sich um einen Netzbetreiber im regulären Verfahren, im vereinfach-

ten Verfahren oder um einen Kleinstnetzbetreiber handelt. 

 

2. Nachweise 

Neben dem Erhebungsbogen sind insbesondere nachfolgende Nachweise vorzule-

gen: 

 Vorgelagerte Netzkosten: hier ist i.d.R. die Dezemberrechnung des vorgelager-

ten Netzbetreibers ausreichend, sofern alle im Erhebungsbogen angegebenen 

Daten nachvollziehbar sind. Sind mehrere Anschlussebenen mit dem vorgela-

gerten Netzbetreiber vorhanden, so sind diese jeweils gesondert im Tabellen-

blatt „Vorgelagerte Netzkosten“ darzulegen und nachzuweisen. 

 Messung und Messstellenbetrieb: hier sind nachvollziehbare Erläuterungen 

und Nachweise vorzulegen 

Nur für Strom-Netzbetreiber: 

 Dezentrale Einspeisungen: hier sind die EEG-Testate sowie nachvollziehbare 

Aufstellungen vorzulegen. 

 Wechselrichter: hier sind nachvollziehbare Erläuterungen sowie Nachweise 

(Testate) vorzulegen 

 

3. Jahresabschlusswerte 

Für den Abgleich der Planwerte (Anpassung gemäß § 28 Nr. 1 ARegV) und der Ist-

Werte (§ 28 Nr. 2 ARegV) sind zwingend die Jahresabschlusswerte im Tabellenblatt 

„Jahresabschlusswerte“ einzutragen. Sollte Ihnen zum 30.06. noch kein Jahresab-

schluss vorliegen, so wird die LRegB eine korrigierte Fassung hinsichtlich der Jah-

resabschlusswerte nicht beanstanden. Der Erhebungsbogen ist in diesen Fällen 

gleichwohl, d.h. ohne Jahresabschlusswerte, zum 30.06. bei der LRegB einzureichen. 

 

Die Abstimmung der Erlöse aus dem Jahresabschluss mit den Erlösen aus dem 

Mengenabgleich ist nicht sachgerecht, da es sich hierbei um zwei unterschiedliche 

Ermittlungsmethoden handelt, die zwar sehr ähnliche, aber nicht identische Erlöse 

ergeben. Beim Mengenabgleich werden die Erlöse aus den tatsächlichen Mengen 
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bzw. aus der jeweiligen Jahreshöchstlast der einzelnen Spannungsebene mit den 

Entgelten aus dem Preisblatt rechnerisch ermittelt. Bei den Erlösen aus Netzentgelten 

handelt es sich dagegen um die gebuchten Werte im Jahresabschluss.  

 

4. Sonstige Differenzen 

Die im Laufe des Jahres berücksichtigungsfähigen Änderungen (Änderungsbeschei-

de, Erweiterungsfaktor) sind ausschließlich im Tabellenblatt „Sonstiges“ einzutragen. 

Bei Einzelfällen wird gebeten, diese näher zu erläutern. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Frau Blajevici -1251, Herr Ge-

sell -1248, Frau Kloster -1249, Frau Maier -1247, Frau Očigrija -1246, Frau Pross -

1243 und Frau Ramakers -1242). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Maier 

 

 


